
2. Änderungen der IM-Anlage
 -  Zulassung der Nachbrennkammer als zusätzlichen Ort 

der Abfallaufgabe für bestimmte wässrige Abfälle.

 -  Erhöhung der stündlichen Abfall-Durchsatzleistung 
der IM-Anlage um insgesamt maximal 2,9 Mg/h. Bis 
zu dieser Obergrenze sowie unter Beibehaltung des 
genehmigten maximalen jährlichen Abfalldurchsatzes 
beantragt die AGR mbH eine flexible Erhöhung

  -  der zulässigen Durchsatzleistung bezogen auf die 
Abfallaufgabe über die zwei Drehrohre von derzeit 
maximal 6 Mg/h je Drehrohr auf maximal 7 Mg/h je 
Drehrohr sowie

  -  der zulässigen Durchsatzleistung an wässrigen Ab-
fällen in den zwei Nachbrennkammern von derzeit 
maximal 1 Mg/h je Nachbrennkammer auf maximal 
2 Mg/h je Nachbrennkammer.

 -  Erhöhung des zulässigen Heizwertes Hi der wässrigen 
Abfälle für den Einsatz in den Nachbrennkammern von 
derzeit maximal 83,74 kJ/kg auf maximal 5.000 kJ/kg.

 - Entfall der Mengenbeschränkungen

  -  des jährlichen Durchsatzes an wässrigen Abfällen in 
den Nachbrennkammern von bislang 15.000 Mg/a  
sowie

  -  des stündlichen bzw. jährlichen Durchsatzes an Kran-
kenhausabfällen von bislang 750 kg/h bzw. 3.000 
Mg/a.

  Alle beantragten Erhöhungen stündlicher Durchsatzleis-
tungen der IM-Anlage sowie der Entfall der vorgenann-
ten Mengenbeschränkungen sollen unter Beibehaltung 
des genehmigten jährlichen Gesamt-Abfalldurchsatzes 
von max. 112.056 Mg/a für die IM-Anlage erfolgen. Der 
Antrag zielt damit insoweit auf eine Flexibilisierung des 
Abfalleinsatzes im Rahmen des bisher genehmigten jähr-
lichen Gesamtdurchsatzes ab.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi- 
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes bedarf das beantragte Vorha-
ben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften.

160  Kündigung einer öffentlich-rechtlichen  
Vereinbarung

Die Gemeinde Lienen und der Kreis Steinfurt haben mit 
Vereinbarung vom 15.11.2011 beschlossen, dass der Kreis 
Steinfurt Aufgaben auf dem Gebiet der Personalbewirtschaf-
tung für die Gemeinde Lienen durchführt (Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Münster Nr. 50 vom 16.12.2011). Diese 
Vereinbarung ist fristgerecht mit Wirkung zum 31.12.2018 
gemäß § 9 der Vereinbarung gekündigt worden. Die Verein-
barung endet damit mit Ablauf des Jahres 2018.

Die Kündigung der Vereinbarung wird hiermit gemäß § 24 
Abs. 3 und 5 GkG NRW bekannt gemacht.

Münster, den 08. August 2018 Bezirksregierung Münster 
 Az.: 31.1.25-084/2018.0001 
 Im Auftrag 
 gez. Wellmann
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161  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster 45699 Herten, den 09.08.2018 
500-53.0019/18/8.1.1.1 Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet 
mbH hat einen Antrag zur wesentlichen Änderung und zum 
Betrieb der Abfallverbrennungsanlage RZR Herten auf dem 
Grundstück Im Emscherbruch 11 in 45699 Herten (Gemar-
kung Herten, Flur 96, Flurstücke 24, 25, 34) vorgelegt.

Der Änderungsantrag betrifft sowohl die Siedlungs-
müll-Verbrennungsanlage (SM-Anlage), als auch die Indus-
triemüll-Verbrennungsanlage (IM-Anlage) des RZR Herten.

Gegenstand des Antrages ist:

1. Änderung der SM-Anlage
  Erweiterung des zulässigen pH-Wert-Bereichs der Ab-

fälle von derzeit 6 - 9 auf 5 - 12 im Eluat.
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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Im Vorfeld wurde ermittelt, ob für das Vorhaben eine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht. Hierbei wurden die einschlägigen Kriterien 
gemäß Anlage 3 des UVPG zugrunde gelegt.

Es wurde festgestellt, dass das Vorhaben keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf.

Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass 
die beantragten Änderungen keinen wesentlichen Einfluss 
auf die Immissionssituation haben. Das Vorhaben führt im 
Vergleich zum genehmigten Zustand zu keiner Veränderung 
der für die Emissionen der Anlage maßgeblichen Parameter, 
wie zum Beispiel der maximalen Abgasmengen und deren 
Schadstoffbelastung oder der maximalen Feuerungswär-
meleistungen. Ferner ändern sich die Geräusch- und Ab-
wassersituation nicht und es sind keine Auswirkungen auf 
Boden und Grundwasser zu erwarten.  
Der für den Betriebsbereich ermittelte angemessene Sicher-
heitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten bleibt unver-
ändert.  
Weiterhin führt das Vorhaben zu keiner negativen Beein-
trächtigung der im Einwirkungsbereich befindlichen ökolo-
gisch empfindlichen Gebiete.

Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben zu erwarten.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Peter Eller

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 233-234
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